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Regeste

Anerkennung Abschluss/Ausbildung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005
(Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht
Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968
über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021).
Darunter fällt grundsätzlich auch die von der Vorinstanz erlassene Verfügung. Da kein
Ausschlussgrund nach Art. 32 VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht für die
Behandlung der vorliegenden Beschwerde im Sinne der Art. 31 und 33 Bst. e VGG
zuständig.

E. 1.2
Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen zwei Verfügungen der Vor-instanz vom 3.
Mai 2017. Die Beschwerdeführerinnen haben am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen
und sind Adressaten der durch sie jeweils angefochtenen Verfügung. Als Adressaten der
jeweils angefochtenen Verfügung sind die Beschwerdeführerinnen durch die sie
betreffenden Feststellungen und Anordnungen im Dispositiv der sie betreffenden
Verfügung berührt. Sie haben insofern ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder
Änderung der sie betreffenden Verfügungen und sind daher in diesen Punkten im Sinne von
Art. 48 VwVG beschwerdelegitimiert.

E. 1.3
Eingabefrist sowie Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschriften sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Die Kostenvorschüsse sind fristgerecht
einbezahlt worden (Art. 63 Abs. 4 VwVG), die Vertreterin der beiden
Beschwerdeführerinnen hat sich rechtsgenüglich durch schriftliche Vollmachten
ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die Sachurteilsvoraussetzungen sind gegeben. Auf die
Beschwerde ist somit einzutreten.

E. 2
Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist die Frage zu entscheiden, ob die
Beschwerdeführerinnen zum bei der Vorinstanz rechtshängigen Anerkennungsverfahren
betreffend den "dipl. Steuerberater NDS HF" der Beschwerdegegnerin beizuladen sind.
Streitgegenstand bildet somit die Frage, ob die Beschwerdeführerinnen im
Anerkennungsverfahren ihre Argumente vorbringen dürfen. Die Frage, ob der Studiengang
mit dem von der Beschwerdegegnerin beantragten Titel "dipl. Steuerberater NDS HF"



anerkannt werden kann, bildet hingegen nicht Streitgegenstand des vorliegenden
Beschwerdeverfahrens.

E. 2.1
Die Beiladung ist im Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes nicht ausdrücklich geregelt,
wird aber von der Praxis anerkannt (vgl. Urteil des BGer 2C_373/2016 vom 17. November
2016 E. 2.1). Mit der Beiladung werden Dritte, deren Interessen durch einen Entscheid
berührt sind, in ein Verfahren einbezogen und daran beteiligt. Der Einbezug eines
Beteiligten in den Schriftenwechsel (vgl. Art. 57 Abs. 1 VwVG) hat den Sinn, die
Rechtskraft des Urteils auf ihn auszudehnen, so dass dieser in einem später gegen ihn
gerichteten Prozess dieses Urteil gegen sich gelten lassen muss (vgl. Urteil des BGer
2C_373/2016 vom 17. November 2016 E. 2.1). Die beizuladenden Dritten müssen durch
den Ausgang des gerichtlichen Verfahrens in rechtlicher oder tatsächlicher Weise
hinreichend berührt sein, ohne dass eine derart intensive Betroffenheit verlangt wird, dass
sie formell als Gegenparteien auftreten könnten (vgl. Urteil des BGer 2C_64/2013 vom 26.
September 2014 E. 1.4.1). Die Beiladung ermöglicht es, dem Recht auf vorgängige
Anhörung Rechnung zu tragen, bevor ein nachteiliger Entscheid ergeht; damit ist die
Beiladung auch Ausfluss des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Der beizuladende
Dritte muss in einer besonders engen Beziehung zu dem das Prozessthema bildenden
Rechtsverhältnis stehen (vgl. Urteil des BGer 2C_373/2016 vom 17. November 2016 E.
2.1; BGE 135 II 384 E. 1.2.1 S. 387; 130 V 501 E. 1.2 S. 502 f.; Urteil des BGer
2C_824/2015 vom 21. Juli 2016 E. 1.5.3; Marantelli/Huber, in: Waldmann/Weissenberger
[Hrsg.], Praxiskommentar zum VwVG, 2. Aufl. 2016, N. 61 f. zu Art. 6 VwVG).

E. 2.2.1
Grundsätzlich besteht - abgesehen von Sonderkonstellationen (z.B. bei mehreren potenziell
nach Art. 52 AHVG Haftenden, BGE 134 V 306 E. 3 S. 309 ff.) - kein Anspruch auf
Beiladung (Urteil des BGer 2C_373/2016 vom 17. November 2016 E. 2.2; BGE 131 V 133
E. 13 S. 146; Urteil des BGer 9C_127/2012 vom 22. August 2012 E. 4; Marantelli/ Huber,
a.a.O., N. 61 zu Art. 6 VwVG). Ins Verfahren einzubeziehen sind jedoch Personen, die eine
Parteistellung geltend machen können (Urteil des BGer 1C_134/2010 vom 28. September
2010 E. 4.2). Die Parteistellung im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht beurteilt
sich nach Art. 6 und Art. 48 VwVG in Verbindung mit Art. 37 VGG. Als Parteien gelten
Personen, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung berühren soll, und andere Personen,
Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht (Art. 6
VwVG). Zur Beschwerde legitimiert ist gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG, wer vor der
Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten
hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein
schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Parteistellung
können neben dem unmittelbaren Verfügungsadressaten auch Dritte haben, wenn sie durch
den angefochtenen bzw. den zu erlassenden Entscheid stärker als ein beliebiger Dritter
betroffen sind und in einer besonders nahen Beziehung zur Streitsache stehen. Überdies
muss die beizuladende Person einen praktischen Nutzen aus einer allfälligen Aufhebung
oder Änderung des angefochtenen Entscheids ziehen, d.h. seine Situation muss durch den
Ausgang des Verfahrens in relevanter Weise beeinflusst werden können (BGE 136 II 281 E.
2.2 S. 284). Das schutzwürdige Interesse besteht im Umstand, einen materiellen oder
ideellen Nachteil zu vermeiden, den der angefochtene Entscheid mit sich bringen würde.



Ein bloss mittelbares oder ausschliesslich allgemeines öffentliches Interesse begründet -
ohne die erforderliche Beziehungsnähe zur Streitsache selber - keine Parteistellung (zum
Ganzen BGE 142 II 451 E. 3.4.1 S. 457 f.; 139 II 279 E. 2.2 S. 282; 135 II 172 E. 2.1 S. 174
f.; 135 II 145 E. 6.1 S. 150 f.; 133 II 249 E. 1.3.1 S. 252 f.; 131 II 587 E. 2.1 und E. 3 S. 588
ff.). Der Einbezug der Parteien in das Verfahren ermöglicht diesen, ihren Anspruch auf
rechtliches Gehör auszuüben (Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 29 VwVG). Die
Legitimationsvoraussetzungen nach Art. 48 Abs. 1 Bst. b und Bst. c VwVG haben zum
Zweck, die sogenannte Popularbeschwerde auszuschliessen. Staatliche Rechtsakte sollen
nicht von jedermann in Frage gestellt werden können, sondern nur von Personen, die zu
diesen Rechtsakten eine besondere Beziehungsnähe aufweisen. Daran fehlt es, wenn
jemand durch den angefochtenen Rechtsakt nicht stärker betroffen ist als die Allgemeinheit.
Die Geltendmachung von allgemeinen öffentlichen Interessen genügt somit nicht, um die
materielle Beschwer zu begründen (BGE 133 II 249 E. 1.3.2 S. 253; Kiener/Rütsche/Kuhn,
Öffentliches Verfahrensrecht, 2. Aufl. 2015, S. 348 f. Rz. 1431).

E. 2.2.2
Bei Drittbeschwerden ist das schutzwürdige Interesse eine selbstständige und damit
kumulativ zum besonderen Berührtsein (bzw. zur spezifischen Beziehungsnähe) zu
prüfende Legitimationsvoraussetzung (BGE 141 II 14 E. 4.4 S. 29 f.). Nach Ansicht des
Bundesgerichts gibt es keine "rechtslogisch stringente, begrifflich fassbare Eingrenzung"
der Anforderungen an die Beziehungsnähe zum Streitgegenstand, sondern "nur eine
praktisch vernünftige Begrenzung", die "für jedes Rechtsgebiet besonders zu beurteilen" ist
(BGE 139 II 279 E. 2.3 S. 283). Dabei sind die konkreten Umstände des Einzelfalles von
zentraler Bedeutung (Urteil des BGer 2C_762/2010 vom 2. Februar 2011 E. 4.4). So
sprechen als Gesichtspunkte gegen die Anerkennung der Parteistellung etwa die
Möglichkeit, den angestrebten Erfolg auf anderem Weg zu erreichen (BGE 131 II 497 E.
5.5 S. 513 f.) oder das bloss mittelbare Betroffensein (BGE 127 II 323 E. 3 S. 326 ff.) sowie
Aspekte der Praktikabilität. Das Kriterium der Praktikabilität ist dabei so zu verstehen, dass
der Kreis der Personen mit Parteistellung nicht derart weit gezogen werden soll, dass
dadurch die Verwaltungstätigkeit ausserordentlich erschwert werde (Urteil des BGer
2C_762/2010 vom 2. Februar 2011 E. 4.4; BGE 139 II 279 E. 2.3 S. 283).

E. 2.2.3
Hinsichtlich eines allfälligen Konkurrentenbeschwerderechts ist darauf hinzuweisen, dass
es im Berufsbildungsrecht kein ausdrückliches Verbot der Konkurrenzierung von höheren
Fachprüfungen gibt. Das Berufsbildungsrecht soll neue und differenzierte Wege der
beruflichen Bildung fördern und die Durchlässigkeit im Berufsbildungssystem
gewährleisten. Dazu gehört in gewissem Masse die grundsätzliche Zulässigkeit
konkurrierender Ausbildungen (vgl. Urteil des BVGer B-5973/2007 vom 19. Februar 2008
E. 3.6). Dabei ist die Zulässigkeit der konkurrierenden Ausbildung in dem Sinne zu
verstehen, dass ähnliche Inhalte auf verschiedenen Niveau-Stufen angeboten werden dürfen
und damit den Erwerb von vergleichbaren Qualifikationen ermöglicht (vgl. Urteil des
BVGer B-5973/2007 vom 19. Februar 2008 E. 3.6), wobei die Anerkennung eines
jeweiligen Studienganges (inklusive Studiengangtitel) nach den anwendbaren Normen zu
erfolgen hat (vgl. Urteil des BVGer B-5973/2007 vom 19. Februar 2008 E. 2.2 und E.
2.2.1).

E. 2.2.4



In jenen Fällen, in denen ein Beschwerdeführer in der Sache nicht besonders berührt ist,
sich aber auf seinen Anspruch auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren beruft (Art. 29 ff.
BV; Art. 6 EMRK), kann das schutzwürdige Interesse auch rein prozeduraler Natur sein
(vgl. Kiener/Rütsche/ Kuhn, a.a.O., S. 352 Rz. 1444). Wenn einer Partei die Legitimation in
der Sache fehlt, schliesst dies die Rüge der Verletzung von Verfahrensgrundrechten nicht
aus (BGE 133 I 185 E. 6.2 S. 198; 136 II 383).

E. 2.3.1
Im vorliegenden Fall ersuchen die Beschwerdeführerinnen nicht um Parteistellung, sondern
um Beiladung zum bei der Vorinstanz rechtshängigen Anerkennungsverfahren betreffend
des Studienganges "dipl. Steuerberater NDS HF" der Beschwerdegegnerin. Die
Beschwerdeführerinnen bringen vor, dass sie mit der Beiladung ihr rechtliches Gehör im
Sinne von Art. 29 Abs. 2 BV im Anerkennungsverfahren wahren möchten, da sie durch die
potenzielle Anerkennung des Titels "dipl. Steuerexperte NDS HF" besonders betroffen
seien. Im Wesentlichen bringen die Beschwerdeführerinnen vor, dass eine
Verwechslungsgefahr zwischen dem Titel "dipl. Steuerberater NDS HF" und dem "dipl.
Steuerexperte" bestünde. Der Studiengang zum "dipl. Steuerexperten" sei qualitativ und
quantitativ anspruchsvoller als derjenige zum "dipl. Steuerberater NDS HF". Entsprechend
wollen die Beschwerdeführerinnen ihre Argumente gegen den beantragten Titel im Rahmen
des Anerkennungsverfahrens bei der Vorinstanz einbringen. Es stehe fest, dass die
Vorinstanz den Titel "dipl. Steuerberater NDS HF" gemäss den hierfür anwendbaren
Normen auf seine irreführende Verwechslungsgefahr mit bereits bestehenden Titeln zu
überprüfen habe. Die Anerkennung des Titels "dipl. Steuerberater NDS HF" würde zu einer
erheblichen und irreführenden Verwechslungsgefahr mit dem eidgenössischen Titel "dipl.
Steuerexperte" führen, welche es zwingend zu vermeiden gelte. Die Seitens der
Beschwerdeführerinnen befürchteten Einnahmenausfälle und Nachfragerückgänge seien
sodann lediglich logische Konsequenz dieser Wettbewerbsverfälschung; diese gelte es als
solche ebenfalls zu verhindern.

E. 2.3.2
Die Vorinstanz bringt unter anderem vor, dass sie die Voraussetzungen für die
Anerkennung von Nachdiplomstudien zu prüfen habe. Mit der Anerkennung ergebe sich die
Berechtigung des Bildungsanbieters, den Absolventen eines anerkannten Studienganges
den entsprechend geschützten Titel zu verleihen. Beim Anerkennungsverfahren des NDS
HF bestehe keine Einsprachemöglichkeit interessierter Kreise. Eine Beiladung oder
Anhörung Dritter sei gestützt auf die rechtlichen Grundlagen, an die sich die Vorinstanz
halten müsse (insb. Bundesgesetz über die Berufsbildung [Berufsbildungsgesetz, BBG, SR
412.10] vom 13. Dezember 2002, der Verordnung über die Berufsbildung
[Berufsbildungsverordnung, BBV, SR 412.101] vom 19. November 2003 und der
aMiVo-HF), nicht vorgesehen. Somit gebe es keine anderen Ansprüche auf Einbeziehung
oder gar Parteistellung. Das BBG sowie die BBV würden sich zudem zu den am Verfahren
beteiligten Parteien ausschweigen. Gegen die besondere Nähe der Beschwerdeführerinnen
spreche, dass sie nicht nahe genug im Bereich des potenziell anzuerkennenden NDS HF
tätig seien. Die Tätigkeit der Beschwerdeführerinnen im Bereich der Steuern bzw. der
Ausbildung im Steuerrecht vermöge die verlangte besondere Nähe nicht zu begründen.
Ebenso wenig seien individuell drohende Nachteile für die Beschwerdeführerinnen
sichtbar. Der Titel sei im Anerkennungsverfahren bereits eingängig geprüft und entspreche
den gesetzlichen Vorgaben gemäss des anwendbaren Art. 15 Abs. 1 aMiVo-HF.



E. 2.3.3
Die Beschwerdegegnerin sieht die Voraussetzungen der Beiladung als nicht gegeben an.
Als Drittpersonen fehle es den Beschwerdeführerinnen an der besonderen Berührung oder
an einem schutzwürdigen Interesse. Die Beschwerdeführerinnen würden die besondere
Berührtheit im Zusammenhang mit dem vorinstanzlichen Entscheid im
Anerkennungsverfahren nicht mit einem Konkurrenzverhältnis zwischen den
Steuerexperten und den Steuerberatern begründen. Wenn ein Dritter bloss in seiner
allgemeinen wirtschaftlichen Stellung als Gewerbegenosse berührt sei, da er befürchte,
einer verstärkten Konkurrenz ausgesetzt zu werden oder wenn er ein blosses Interesse an
der Wahrung der Qualitätsstandards der Berufsbranche geltend mache, genüge dies für die
besondere Berührtheit nicht. Und gerade dies sei hier der Fall, da die
Beschwerdeführerinnen die Beeinträchtigung der Qualitätsstandards der "dipl.
Steuerexperten" erwarten, wenn die anspruchsvolle Ausbildung des "dipl. Steuerexperten"
dem "dipl. Steuerberater NDS HF" irrtümlich zugerechnet werde. Laut der
Beschwerdegegnerin sei ohnehin gar keine Verwechslungsgefahr der beiden Titel "dipl.
Steuerexperte" und "dipl. Steuerberater NDS HF" gegeben, da sich die Titel genügend
voneinander unterscheiden würden. Beide Studiengänge hätten verschiedene
Studienprofile, die für verschiedene Märkte konzipiert seien. Die Beschwerdeführerin 2 sei
zwar eine Organisation der Arbeitswelt und als diese erfülle sie eine zentrale öffentliche
Aufgabe nach Berufsbildungsrecht dadurch, dass sie die Durchführung der höheren
Fachprüfung zum Steuerexperten garantiere und einen wesentlichen Beitrag zur
Berufsbildung sowie zur Qualitätssicherung des Berufsstandes der "dipl. Steuerexperten"
beitrage. Damit würden jedoch keine ihr übertragenen, öffentlichen Aufgaben tangiert, da
es beim "dipl. Steuerexperten" nicht um eine mit dem "dipl. Steuerberater NDS HF"
vergleichbare Qualifikation ginge. Zudem kenne das Berufsbildungsrecht gerade kein
Konkurrenzverbot von höheren Fachprüfungen durch die Anerkennung im selben Bereich.
Die Beschwerdeführerinnen versuchten indes mit ihrer Beschwerde ein Konkurrenzverbot
durchzusetzen, wofür die Rechtsgrundlage fehle. Der sorgfältig geprüfte Titel "dipl.
Steuerberater NDS HF" erfülle die Vorgaben der massgeblichen Erlasse.

E. 3
Im Wesentlichen ist zu klären, ob die beiden Beschwerdeführerinnen vom
Anerkennungsverfahren betreffend den Studiengang der Beschwerdegegnerin zumindest
besonders berührt und in ihren schützenswerten Interessen mehr betroffen sind als jeder
beliebige Dritte. Dabei ist es notwendig, dass eine gewisse Rückwirkung zwischen den
Rechtsbeziehungen der involvierten Parteien besteht (BGE 131 V 133 E. 13 S. 149; 125 V
80 E. 8b S. 94 f.), wobei anhand objektiver Kriterien unter besonders schutzwürdigen
Interessen im Einzelfall die notwendige Grenze zur Popularbeschwerde zu ziehen ist (vgl.
vorne E. 2.1 f.; Marantelli/Huber, a.a.O., N. 12 zu Art. 48 VwVG). Dabei ist es, wie bereits
erwähnt, nicht notwendig, dass es eine beizuladende Verfahrensbeteiligte derart stark
betrifft, dass sie effektiv als Partei im Sinne von Drittbeschwerdeführenden nach Art. 48
VwVG beschwerdelegitimiert ist. Das Gericht entscheidet, wer als Beteiligter in den
Schriftenwechsel einbezogen wird. Ein Anspruch oder eine Pflicht auf Beiladung besteht
nicht, der Schriftenwechsel nach Art. 57 Abs. 1 VwVG darf jedoch auf andere Beteiligte -
insb. auf Beigeladene - ausgedehnt werden (vgl. vorne E. 2.1 f.; BGE 131 V 133 E. 13 S.
149). Im Folgenden ist für die beiden Beschwerdeführerinnen zu prüfen, ob sich in ihren
Einzelfällen eine Beiladung zum vorinstanzlich rechtshängigen Anerkennungsverfahren



betreffend den von der Beschwerdegegnerin beantragten Studiengang "dipl. Steuerberater
NDS HF" rechtfertigt. Zunächst ist zu prüfen, ob es sachgemäss ist, die Beschwerdeführerin
2 zum Anerkennungsverfahren beizuladen, da sie die Prüfungen zum "dipl. Steuerexperten"
organisiert. Anschliessend ist dasselbe für die Vereinigung der "dipl. Steuerexperten"
(Beschwerdeführerin 1) zu untersuchen.

E. 3.1
Die Beschwerdeführerin 2 ist eine Organisation der Arbeitswelt im Sinne des Art. 1 Abs. 1
BBG. Organisationen der Arbeitswelt können einen Antrag auf Genehmigung einer
eidgenössischen Berufsprüfung oder einer eidgenössischen höheren Fachprüfung stellen.
Für das Angebot und die Durchführung einer eidgenössischen Berufsprüfung oder einer
eidgenössischen höheren Fachprüfung bilden sie eine Trägerschaft (Art. 24 Abs. 1 und 2
BBV). In ihrer Eigenschaft als Organisation der Arbeitswelt organisiert die
Beschwerdeführerin 2 den Studiengang und die Prüfung, die zum Erwerb des "dipl.
Steuerexperten" führt. Dieser Studiengang, die massgebliche Studienordnung und der
entsprechende Titel "dipl. Steuerexperte" wurden von der Vorinstanz im Sinne des Art. 28
Abs. 2 BBG anerkannt. Die Beschwerdeführerin kann gestützt auf eine
Anerkennungsverfügung der Vorinstanz den Titel des "dipl. Steuerexperten" an diejenigen
Absolventen des Studienganges verleihen, welche die Bedingungen gemäss der
massgeblichen Prüfungsordnung für die höhere Fachprüfung für Steuerexpertinnen und
Steuerexperten erfüllen. Der Studiengang zum Erwerb des "dipl. Steuerexperten" soll
gestützt auf öffentliches Interesse und Gesetz einen Beitrag zur Berufsbildung leisten. Zur
Verwirklichung des Berufsbildungsgesetzes dürfen entsprechend den Vorgaben des
Bildungsrechts bestimmte Studiengänge anerkannt werden, doch sollen deren Titel nicht
irreführend und müssen von anderen Titeln unterscheidbar sein (vgl. vorne E. 2.2.3; Art. 25
Abs. 2 Bst. a, b und e BBV; Urteil des BVGer B-5973/2007 vom 19. Februar 2008 E.
2.2.1). Die Beschwerdegegnerin bietet ebenfalls einen Studiengang an, dessen Titel nach
BBG geschützt werden soll, wobei sich die Beschwerdeführerinnen, die Vorinstanz und die
Beschwerdegegnerin über die Bezeichnung und über eine allfällige Verwechslungsgefahr
uneinig sind. Da die Beschwerdeführerin 2 und die Beschwerdegegnerin ein öffentliches
Interesse in der Berufsbildung vertreten sollen und dies im Bereich der Ausbildung im
Bereich Steuern tun, ist eine gewisse Beziehungsnähe der Beschwerdeführerin 2 zum
beantragten NDS HF zumindest in jener Intensität vorhanden, die stärker ist als diejenige
eines beliebigen Dritten. Die Beschwerdeführerinnen vertreten die Absolventen des "dipl.
Steuerexperten"-Studienganges respektive organisieren diesen Studiengang. Der
Studiengang des "dipl. Steuerexperten" zeichnet sich dadurch aus, dass der Zugang zu
diesem Titel besonders hohe Anforderungen an das Leistungsniveau der Kandidaten stellt.
Entsprechend haben schweizerische "dipl. Steuerexperten" eine stärkere Signalkraft
gegenüber Dritten ohne höhere Weiterbildung im Bereich Steuern. Dadurch geniessen
Personen mit einer fachspezifischen höheren Weitebildung die damit verbundenen
Wettbewerbsvorteile auf dem Markt für Steuerdienstleistungen und Anbieter einer solchen
Aus- und Weiterbildung auf dem entsprechenden Bildungsmarkt (vgl. hierzu eine
ökonomische Analyse eines amerikanischen Äquivalents zum schweizerischen "dipl.
Steuerexperten": Robert E. Jackson, Post-Gaduate Educational Requirements and Entry into
the CPA Profession, Journal of Labor Research, 27 [2006] 101 ff.). Das wird im Normalfall
dazu führen, dass die Abschlüsse, die strengere Zugangsanforderungen stellen, zu besseren
Verdienstmöglichkeiten führen, da mit aufwändig zu erwerbenden Titeln gegenüber
Nachfragern von Dienstleistungen ein besonderes Dienstleistungsqualitätsniveau



signalisiert werden kann (vgl. Jackson, a.a.O., 101 ff.). Die Nachfrager können im Regelfall
die Dienstleistungsqualität - im Gegensatz zur Reputation eines bereits etablierten
Studienganges - nicht ohne Weiteres beurteilen und verlassen sich bei der Entscheidung,
welchen Dienstleistungsanbieter sie beanspruchen, in bedeutendem Ausmasse auf dessen
Aus- und Weiterbildungsdiplome (vgl. Jackson, a.a.O., 101 ff.). Der Entscheidungsprozess
des Dienstleistungsnachfragers wird erschwert, wenn neue, ähnlich klingende Abschlüsse
im Markt angeboten werden und sich die neuen Abschlüsse ungenügend von den im Markt
etablierten Studiengangsbezeichnungen unterscheiden. Des Weiteren ist zu berücksichtigen,
dass die "dipl. Steuerexperten" zusätzlich zu den einfacheren Steuerdienstleistungen
ebenfalls komplexe Dienstleistungen im Bereich Steuern erbringen. Dabei ist es für die
Nachfrager nicht immer von vornherein klar, ob für die Bearbeitung einer für sie relevanten
Fragestellung im Bereich Steuern der Bezug eines "dipl. Steuerexperten" oder eines "dipl.
Steuerberater NDS HF" angezeigt ist, da oftmals nur die entsprechenden Fachkräfte mit
einer diesbezüglichen Aus- und Weiterbildung die Komplexität einer Problemstellung
hinreichend beurteilen können. Zudem erwächst weiteres Verwechslungspotenzial aus der
Tatsache, dass die deutschen und österreichischen Steuerberater, die in der Schweiz tätig
sind, dies unter dem Titel "Steuerberater" tun. Sofern die Beschwerdegegnerin ihren
Absolventen den Titel "dipl. Steuerberater NDS HF" verleihen würde, lässt sich nicht vorab
ausschliessen, dass in der Schweiz wohnhafte (deutsche oder österreichische) Nachfrager
einen (deutschen oder österreichischen) "Steuerberater" mit einem (schweizerischen) "dipl.
Steuerberater NDS HF" verwechseln. Im Übrigen liegt es auf der Hand, wenn die
verschiedenen Titel miteinander verwechselt werden, dass dies nicht im Interesse der
Beschwerdeführerin 2 ist. Das betrifft sie besonders, wenn dies zu einem Rückgang der
Anzahl Studiengangteilnehmer führt, insbesondere da der Erwerb des "dipl.
Steuerexperten" aufwändiger ist, als jener des "dipl. Steuerberater NDS HF" und damit die
beiden Titel respektive die beiden Studiengänge in ihrer Wahrnehmung im Markt nivelliert
werden (vgl. dazu analog Jackson, a.a.O., 101 ff.). Die besondere Beziehungsnähe ist
gegeben, da es fraglich erscheint, dass die Nachfrager nach Steuerdienstleistungen mit den
Feinheiten der verschiedenen Berufsbezeichnungen auf dem Markt für
Steuerdienstleistungen und der diesbezüglichen Studiengangbezeichnungen vertraut sind
und dies das Potenzial für Marktverfälschungen schafft. Es rechtfertigt sich daher, die
Beschwerdeführerin 2 zum bei der Vorinstanz rechtshängigen Anerkennungsverfahren der
Beschwerdegegnerin betreffend "dipl. Steuerberater NDS HF" beizuladen.

E. 3.2
Für die Beschwerdeführerin 1 sind analog die Voraussetzungen der egoistischen
Verbandsbeschwerde für die Rechtfertigung der Beiladung anzuwenden. Das heisst, es sind
die folgenden Voraussetzungen zu prüfen: Der Verband muss eine juristische
Persönlichkeit besitzen, statutarisch zur Wahrung der infrage stehenden persönlichen
Interessen ihrer Mitglieder berufen sein, die fraglichen Interessen der Mehrheit oder einer
Grosszahl der Mitglieder gemeinsam und selbst zur Beschwerde befugt sein (vgl. BGE 136
II 539 E. 1.1 S. 541 ff.; Marantelli/Huber, a.a.O., N. 61 zu Art. 6 VwVG). Die
Beschwerdeführerin 1 ist ein Verein im Sinne der Art. 60 ff. des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) und somit als juristische Person
konstituiert. Gemäss Art. 2 ihrer Statuten bezweckt die Beschwerdeführerin 1 unter
anderem die Wahrung und Förderung des Ansehens und der Unabhängigkeit des
Berufsstandes, die Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Berufsangehörigen und die
Wahrung des Schutzes des Titels der diplomierten Steuerexperten. Zudem sind sämtliche



Mitglieder der Beschwerdeführerin 1 diplomierte Steuerexperten. Die Voraussetzungen der
egoistischen Verbandsbeschwerde sind somit zumindest - sofern ein genügendes
Beschwerdeinteresse vorhanden ist - gegeben.

E. 3.3
Die Mitglieder der Beschwerdeführerin 1 dürfen aufgrund der bei der Beschwerdeführerin 2
erfolgreich abgelegten Leistungsnachweise den Titel "dipl. Steuerexperte" führen. Der
"dipl. Steuerexperte" ist nach BBG geschützt. Da mit überzeugenden Argumenten eine
irreführende Verwechslungsgefahr zwischen den Titeln "dipl. Steuerexperte" und "dipl.
Steuerberater NDS HF" behauptet wird, der aufgrund einer allenfalls zu schwachen
Unterscheidungskraft zu einer Marktverfälschung führt (vgl. auch vorne E. 3.1), ist dies für
die "dipl. Steuerexperten" und deren Verbandsvertretung besonders relevant. Beliebige
Dritte, die nicht den Titel "dipl. Steuerexperten" führen dürfen, sind von der Anerkennung
des Studienganges "dipl. Steuerberater NDS HF" respektive der entsprechenden
Titelvergabe indes weniger betroffen als die Beschwerdeführerinnen. Hingegen leiden die
"dipl. Steuerexperten" - und damit die Mitglieder der Beschwerdeführerin 1 sowie die
Beschwerdeführerin 2 - für den Fall, dass ein irreführender oder zu wenig von ihrem
Studiengang unterscheidbarer Titel vergeben wird, potenziell unter den für sie negativen
Folgen einer Marktverfälschung, die sich etwa in Form von Verdienstausfällen
verwirklichen könnten. Angesichts der von den Beschwerdeführerinnen dargelegten
besonderen Berührtheit und schützenswerten Interessen hinsichtlich der Titelbezeichnung
des Studienganges NDS HF ergibt sich, dass die Beschwerdeführerinnen in das bei der
Vorinstanz rechtshängige Anerkennungsverfahren betreffend des Studienganges "dipl.
Steuerberater NDS HF" beizuladen sind. Dies hat einerseits zur Folge, dass die
Beschwerdeführerinnen ihr rechtliches Gehör wahren können und andererseits dass die
Rechtskraft der Anerkennungsverfügung auf die Beschwerdeführerinnen erstreckt wird.

E. 4.1
Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG und Art. 2
Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 172.320.2]). Die Verfahrenskosten sind in der
Regel von der unterliegenden Partei zu tragen. Unterliegt sie nur teilweise, werden die
Verfahrenskosten ermässigt (Art. 63 Abs. 1 VwVG, Art. 1 ff. VGKE). Obsiegen und
Unterliegen im Prozess ist grundsätzlich nach den Rechtsbegehren der
beschwerdeführenden Partei, gemessen am Ergebnis der Anfechtung des vorinstanzlichen
Entscheids, zu beurteilen, wobei auf das materiell wirklich Gewollte abzustellen ist (vgl.
BGE 123 V 156 S. 157 f. E. 3c; Urteil des BVGer A-300/2010 vom 8. April 2011 E. 21.2).
Die Beschwerde erweist sich in der Hauptsache als begründet und ist gutzuheissen. Daraus
folgt, dass die Verfahrenskosten grundsätzlich der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen sind.
Im Zwischenentscheid betreffend die vorsorgliche Massnahme hat hingegen die
Beschwerdegegnerin obsiegt. Demzufolge sind die Kosten der Zwischenverfügung von den
Beschwerdeführerinnen zu tragen. Die Verfahrenskosten werden angesichts der
Schwierigkeit der Streitsache, der Zwischenverfügung und der in Frage stehenden
Interessen auf insgesamt Fr. 2'000.- festgesetzt. Davon werden der in der Hauptsache
unterliegenden Beschwerdegegnerin Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 1'600.- bzw. den
Beschwerdeführerinnen im Umfang von Fr. 400.- auferlegt. Die Verfahrenskosten werden
nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils fällig und teilweise den durch die



Beschwerdeführerinnen bereits geleisteten Kostenvorschüssen entnommen. Dem Ausgang
des Verfahrens entsprechend sind den Beschwerdeführerinnen die geleisteten
Kostenvorschüsse in Höhe von je Fr. 800.- (insgesamt Fr. 1'600.-) zurückzuerstatten.

E. 4.2
Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine
Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten
zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 ff. VGKE). Bei nur teilweisem Obsiegen
ist die Entschädigung entsprechend zu kürzen (Art. 7 Abs. 2 VGKE). Die
Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen
der Partei (Art. 8 ff. VGKE). Das Gericht setzt die Parteientschädigung aufgrund der Akten
fest, wenn keine Kostennote eingereicht wird (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Obsiegt eine Partei
nur teilweise (vgl. vorne E. 4.1), so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
Keine Verfahrenspartei hat eine Kostennote eingereicht. Im vorliegenden Verfahren
inklusive vorsorglicher Massnahme war der notwendige Aufwand, da der Streitgegenstand
lediglich die prozessuale Frage der Beiladung betrifft, nicht als überdurchschnittlich gross
zu beurteilen. Zudem wurden mehrere unaufgeforderte Stellungnahmen eingereicht, in
welchen die Parteien z.T. ihre bisherigen Ausführungen wiederholten. Schliesslich haben
die Beschwerdeführerinnen zwar im Hauptverfahren, nicht aber beim Gesuch um Erlass
vorsorglicher Massnahmen obsiegt. Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände ist von
einer reduzierten Parteientschädigung in Höhe von insgesamt Fr. 3'500.- für die
Beschwerdeführerinnen 1 und 2 auszugehen. Die Beschwerdegegnerin hat
dementsprechend die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 für das Beschwerdeverfahren mit Fr.
3'500.- zu entschädigen.
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